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Landammann und Standeskommission 
 
Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 
Telefon +41 71 788 93 11 
info@rk.ai.ch 
www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
 
Per E-Mail an 
vernehmlassungen@sif.admin.ch 

 
 
 
Appenzell, 16. August 2024 
 
 
Genehmigung des Addendums zur AIA-Vereinbarung Finanzkonten und der AIA-
Vereinbarung Kryptowerte / Änderung des Bundesgesetzes und der Verordnung über 
den internationalen AIA in Steuersachen (AIAG und AIAV) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 15. Mai 2024 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Geneh-
migung der revidierten Multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über den au-
tomatischen Informationsaustausch über Finanzkonten und der Multilateralen Vereinbarung 
der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch nach dem Melde-
rahmen für Kryptowerte sowie zur Änderung des Bundesgesetzes und der Verordnung über 
den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen zukommen las-
sen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie hegt begründete Zweifel, ob eine 
Bestätigung über die Steuerbefreiung im Sinne von Art. 56 Bst. g oder h DBG als Bestäti-
gung im Sinne von Art. 3 Abs. 9bis VE-AIAG genügt. Gemäss dem erläuternden Bericht ist 
dies nur der Fall, soweit bei der Bestätigung der Steuerbefreiung die gleichen Voraussetzun-
gen geprüft wurden, wie sie nach Art. 6a VE-AIAV verlangt werden. Andererseits ist gemäss 
erläuterndem Bericht nicht ausgeschlossen, dass schweizerische oder ausländische mel-
dende Finanzinstitute von schweizerischen qualifizierten gemeinnützigen Rechtsträgern ent-
weder eine Aktualisierung der Bestätigung oder aber eine ausdrückliche Nennung des Be-
griffs des qualifizierten gemeinnützigen Rechtsträgers verlangen. 
 
Die Bestimmungen in VE-AIAG und VE-AIAV sind deshalb nach Auffassung der Standes-
kommission anzupassen. Es ist zu verhindern, dass die kantonalen Steuerbehörden mit ei-
ner Flut von Anträgen von heute bereits steuerbefreiten Institutionen konfrontiert werden, die 
eine Bestätigung der Qualifikation als qualifizierte gemeinnützige Rechtsträger verlangen. 
Aufgrund der grossen Anzahl von steuerbefreiten Institutionen würde es für die kantonalen 
Steuerbehörden zu einem nicht tragbaren Zusatzaufwand führen, wenn sie für eine grosse 
Anzahl dieser Institutionen die in Art. 6 VE-AIAV aufgeführten Voraussetzungen prüfen und 
bestätigen müssten. 
 
Daher beantragt die Standeskommission, Art. 3 Abs. 9bis VE-AIAG wie folgt zu formulieren: 
 
«Ein in der Schweiz ansässiger Rechtsträger gilt als nicht meldendes Finanzinstitut, wenn er 
gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG von der direkten Bundessteuer befreit ist und entweder 
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über eine gültige Steuerbefreiungsverfügung der zuständigen kantonalen Steuerbehörde ver-
fügt oder in einem öffentlich zugänglichen kantonalen Verzeichnis über die steuerbefreiten 
Institutionen eingetragen ist».  
 
Damit ist eine Bestätigung der Steuerverwaltung über die Steuerbefreiung nicht mehr not-
wendig. Art. 6a VE-AIAV wird damit obsolet und ist zu streichen.  
 
Sofern für die internationale Akzeptanz erforderlich, könnten die Bestimmungen in Art. 3 
Abs. 9bis VE-AIAG und Art. 6a VE-AIAV auch belassen bleiben. Jedoch wäre in Art. 6a VE-
AIAV aufzunehmen, dass die Voraussetzungen von Art. 6a Bst. a-e VE-AIAV als erfüllt gel-
ten, wenn ein in der Schweiz ansässiger Rechtsträger über eine Steuerbefreiungsverfügung 
gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG verfügt oder in einem öffentlich zugänglichen kantonalen 
Verzeichnis über die steuerbefreiten Institutionen eingetragen ist. 
 
Art. 6a VE-AIAV wäre somit mit einem zweiten und dritten Absatz wie folgt zu ergänzen: 
 
«2 Die Voraussetzungen gemäss Abs. 1 gelten als erfüllt, wenn ein Rechtsträger gemäss 
Art.  56 Bst. g oder h DBG von der direkten Bundesteuer befreit ist.  
 
3 Als Bestätigung im Sinne von Art. 3 Abs. 9bis AIAG gilt auch eine Steuerbefreiungsverfü-
gung gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG oder ein Eintrag in einem öffentlich zugänglichen 
kantonalen Verzeichnis über die steuerbefreiten Institutionen.»  
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


